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1 Aktueller Überblick 
Die Direktversicherung ist eine der fünf möglichen be-
trieblichen Altersversorgungen und dabei wohl die be-
kannteste und beliebteste. Die betriebliche Altersvor-
sorge wird vom Staat in der Ansparphase besonders 
gefördert, wobei vor dem 01.01.2005 abgeschlossene 
Verträge auch in der Auszahlungsphase gefördert 
werden. Die Beiträge des Arbeitgebers zur betrieblichen 
Altersversorgung gehört zum steuer- und beitragspflich-
tigen Arbeitslohn. 
Die Einführung der Abgeltungsteuer zum 01.01.2009 
nahm auf die verschiedenen Formen der Altersvorsorge 
keinen Einfluss. Durch das Alterseinkünftegesetz erfolg-
te eine Umstellung auf die sog. nachgelagerte Besteue-
rung. Bei Rentenbeginn vor 2006 werden die ausbe-
zahlten Leistungen dauerhaft nur zur Hälfte erfasst. Der 
Prozentsatz steigt jährlich für die neuen Rentnerjahr-
gänge an und erreicht 2040 in der Endstufe 100 %. In 
diesem Zusammenhang hatten sich auch die Regeln 
zur Direktversicherung geändert.  
• Bis zum 31.12.2004 konnten die Beiträge zur Di-

rektversicherung bis maximal 1.752 € pro Jahr 
pauschal mit 20 % versteuert werden. In der spä-
teren Auszahlungsphase bleibt die Kapitalaus-
zahlung komplett steuerfrei.  

• Seit 01.01.2005 bleiben die Beiträge zur Direkt-
versicherung bis zu jährlich 4 % der Beitragsbe-
messungsgrenze steuer- und beitragsfrei (in 
2009: 4 % von max. 64.800 € = 2.592 €; in 2010: 
4 % von max. 66.000 € = 2.640 €). 

• Für sogenannte Neuverträge, die ab dem 
01.01.2005 abgeschlossen wurden, erhöht sich 
der steuerfreie Betrag von 2.640 € (2010) um ei-
nen weiteren zusätzlichen Steuerfreibetrag 
von 1.800 €. Diese 1.800 € sind zwar steuerfrei, 
unterliegen aber der Sozialversicherung und sind 
daher nicht beitragsfrei. In der Auszahlungs-
phase sind alle Rentenauszahlungen steuerpflich-
tig. 

• Wurde die Zusage bereits vor dem 01.01.2005 er-
teilt (sogenannte Altverträge), können die Bei-
träge auch weiterhin nach dem alten Verfahren, 
also mit 20 % pauschal, versteuert werden. Hier-
für mussten die Arbeitnehmer bis zum 30.06.2005 
den Verzicht auf die (pauschale) Steuerbefreiung 
gegenüber dem Arbeitgeber ausdrücklich - mittels 
eines Antrags - erklären. Wurde dieser Antrag 
damals nicht gestellt, sind auch bei Altverträgen 
die seit 2005 eingezahlten Beiträge  bis zur Höhe 
von jährlich 4 % der Beitragsbemessungsgrund-
lage steuer- und beitragsfrei. Im Gegenzug dazu 
sind die darauf entfallenden späteren Rentenleis-
tungen in voller Höhe als sonstige Einkünfte 
steuerpflichtig. 

• Bei Altfällen, in denen der Versicherungsvertrag 
lediglich eine Kapitalauszahlung durch einen 
Einmalbetrag vorsieht, kann der Arbeitgeber die 
Beiträge auch ohne Antrag weiterhin pauschal 
besteuern. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die steuerliche Behand-
lung der Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung in 
Abhängigkeit von den Auszahlungsformen von Versor-
gungsleistungen aus einem Pensionsfonds, einer Pen-
sionskasse und einer Direktversicherung. 

Auszahlungsform der 
Versorgungsleistung 

Steuerfreiheit 
der Beträge 

(reine) Kapitalauszahlung nein 
(reine) Rentenzahlung ja 
Rentenzahlung mit Kapitalwahl-
recht 

ja 

Kapitalauszahlung mit Wahlrecht 
zur Verrentung 

nein 

•  

2. Die vertraglichen Regelungen 
Eine betriebliche Altersversorgung liegt vor, wenn dem 
Arbeitnehmer aufgrund seines Arbeitsverhältnisses vom 
Arbeitgeber Leistungen zur Absicherung von Alter, Tod 
oder Invalidität zugesagt und die Ansprüche aus diesen 
Leistungen erst mit dem Eintritt des biologischen Ereig-
nisses fällig werden, wie z.B. das altersbedingte Aus-
scheiden aus dem Erwerbsleben, eine Hinterbliebenen-
versorgung beim Tod des Arbeitnehmers für Witwe 
oder Witwer und Kinder, den früheren Ehegatten, Part-
ner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oder Le-
bensgefährten sowie eine Invaliditätsversorgung für den 
Invaliditätseintritt. 
Arbeitnehmer können von ihren Arbeitgebern verlan-
gen, dass sie bis zu 4 % ihrer (künftigen) Entgeltsan-
sprüche bis zur Beitragsbemessungsgrenze in der ge-
setzlichen Rentenversicherung für die betriebliche Al-
tersversorgung verwenden - unabhängig von der tat-
sächlichen Höhe des eigenen Arbeitslohns. Ein höherer 
Betrag lässt sich auf freiwilliger Basis vereinbaren. Da-
bei hat der Arbeitgeber keine Nachteile zu befürchten, 
denn die Beiträge zur Direktversicherung stellen bei ihm 
- wie auch der Lohn - Betriebsausgaben dar. 

Tipp: Bietet der Arbeitgeber keine betriebliche Altersver-
sorgung über Pensionsfonds oder -kassen an, kann der Ar-
beitnehmer vom ihm den Abschluss einer Direktversiche-
rung verlangen. Dabei darf der Arbeitgeber ein Versiche-
rungsunternehmen auswählen, was aber Arbeitnehmer 
nicht daran hindert sollte eigene Vorschläge zu unterbrei-
ten. 

2.1 Entgeltumwandlung  
Übernimmt der Arbeitgeber keine Beiträge zu einer Di-
rektversicherung zusätzlich zum vereinbarten Gehalt, 
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so besteht die Option der Gehaltsumwandlung. Dann 
hält der Arbeitgeber vom Gehalt die Versicherungsprä-
mien ein, entweder laufend monatlich oder einmalig 
beim Urlaubs- oder Weihnachtsgeld. 
Um durch Entgeltumwandlung finanzierte betriebliche 
Altersversorgung handelt es sich, wenn Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer vereinbaren, künftige Arbeitslohnan-
sprüche zugunsten einer betrieblichen Altersversorgung 
herabzusetzen. Von einer Entgeltumwandlung sind die 
Eigenbeiträge des Arbeitnehmers zu unterscheiden, bei 
denen der Arbeitnehmer aus seinem bereits zugeflos-
senen und versteuerten Arbeitsentgelt Beiträge zur Fi-
nanzierung der betrieblichen Altersversorgung leistet. 

Hinweis: Die Herabsetzung von Arbeitslohn (laufender Ar-
beitslohn, Einmal- und Sonderzahlungen) zugunsten der 
betrieblichen Altersversorgung wird aus Vereinfachungs-
gründen grundsätzlich auch dann als Entgeltumwandlung 
steuerlich anerkannt, wenn die Gehaltsänderungsvereinba-
rung bereits erdiente, aber noch nicht fällig gewordene An-
teile umfasst. Dies gilt auch, wenn eine Einmal- oder Son-
derzahlung einen Zeitraum von mehr als einem Jahr betrifft. 

Bei einer Herabsetzung von laufendem Arbeitslohn ist 
es nicht schädlich, wenn der bisherige ungekürzte Ar-
beitslohn weiterhin Bemessungsgrundlage für künftige  
Lohnerhöhungen oder andere Arbeitgeberleistungen 
(wie z.B. Weihnachtsgeld, Tantieme, Jubiläumszuwen-
dungen, betriebliche Altersversorgung) bleibt, die Ge-
haltsminderung zeitlich begrenzt oder vereinbart wird, 
dass der Arbeitnehmer oder -geber sie für künftigen Ar-
beitslohn einseitig ändern kann. 

Hinweis: Die Pauschalierung von Beiträgen zur Direktver-
sicherung konnte sowohl durch zusätzliche Leistungen des 
Arbeitgebers als auch durch Verzicht des Arbeitnehmers 
auf Teile seines Lohns zugunsten von Versicherungsbei-
trägen erfolgen. Eine Barlohnumwandlung ist für die Sozi-
alversicherung allerdings nicht möglich, sie kommt daher 
bei Arbeitnehmern vorteilhaft in Betracht, die über der Bei-
tragsbemessungsgrenze liegen. Eine Steuerersparnis er-
gibt sich auch, wenn beispielsweise das 13. Monatsgehalt 
(Weihnachtsgeld/Sonderzuwendung) mit einem Einmalbe-
trag von 1.752 € in die Direktversicherung eingezahlt wird. 

2.2 Arbeitszeitkonten 
Vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer, künftig fäl-
lig werdenden Arbeitslohn ganz oder teilweise betrags-
mäßig auf einem Konto gutzuschreiben, um ihn in Zei-
ten der Arbeitsfreistellung auszuzahlen, führt weder die 
Vereinbarung noch die Wertgutschrift auf dem Arbeits-
zeitkonto zum Zufluss von Arbeitslohn.  
Wird das Wertguthaben des Arbeitszeitkontos vor Fäl-
ligkeit (planmäßige Auszahlung während der Freistel-
lung) ganz oder teilweise zugunsten der betrieblichen 
Altersversorgung herabgesetzt, ist dies steuerlich als 
Entgeltumwandlung anzuerkennen. Die auszubuchen-

den Beträge aus dem Arbeitszeitkonto führen in diesem 
Fall nicht zum Zufluss von Arbeitslohn.  
Bei einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis im Block-
modell gilt dies sowohl in der Arbeitsphase als auch in 
der Freistellungsphase entsprechend. Folglich ist auch 
in der Freistellungsphase steuerlich von einer Entgelt-
umwandlung auszugehen, wenn vor der Fälligkeit 
(planmäßige Auszahlung) vereinbart wird, das Wertgut-
haben des Arbeitszeitkontos oder den während der 
Freistellung auszuzahlenden Arbeitslohn zugunsten der 
betrieblichen Altersversorgung herabzusetzen. 

3. Begriffliche Bestimmung 
Unter dem Begriff der Direktversicherung des Arbeit-
nehmers ist in der Regel eine Lebensversicherung zu 
verstehen, die der Arbeitgeber bezahlt, bei der aber der 
Arbeitnehmer (oder seine Hinterbliebenen) einen 
Rechtsanspruch auf die Versicherungsleistung erwirbt, 
d.h. die versicherte Person ist. Die Versicherung wird 
so behandelt, als hätte sie der Arbeitnehmer selbst ab-
geschlossen und würde die Beiträge entrichten.  
Bei der Direktversicherung beteiligt sich der Staat direkt 
an der privaten Altersvorsorge des Arbeitnehmers. Sie 
darf nicht vor Ablauf des 59. Lebensjahres ausgezahlt 
werden und eine vorzeitige Kündigung durch den Ar-
beitnehmer muss ausgeschlossen sein. Bei der Direkt-
versicherung kann es sich um eine Versicherung gegen 
laufende Prämienzahlungen oder gegen Einmalzahlung 
handeln. Es kann sich um folgende Versicherungsarten 
handeln: 
• Risikoversicherungen, die nur für den Todesfall 

eine Leistung vorsehen, 
• Rentenversicherungen mit und ohne Kapitalwahl-

recht gegen einmalige oder laufende Beitragsleis-
tung, 

• Kapitalversicherungen gegen einmalige oder lau-
fende Beitragsleistung, 

• fondsgebundene Lebensversicherungen, 
• Unfallzusatzversicherungen und Berufsunfähig-

keitszusatzversicherungen, die im Zusammen-
hang mit Lebensversicherungen abgeschlossen 
worden sind, und 

• selbständige Berufsunfähigkeitsversicherungen 
und Unfallversicherungen mit Prämienrückge-
währ, bei denen der Arbeitnehmer einen An-
spruch auf die Prämienrückgewähr hat. 

Eine Direktversicherung liegt nur vor, wenn der Arbeit-
nehmer auch Versicherungsnehmer ist und die Versi-
cherung auf das Leben dieser Person abgeschlossen 
wird. Hat der Arbeitnehmer die Versicherung bereits 
zuvor selbst abgeschlossen, kann der Arbeitgeber 
trotzdem (zu einem späteren Zeitpunkt) als Versiche-
rungsnehmer in diese Versicherung einsteigen. Ab die-
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sem Zeitpunkt sind die Voraussetzungen für die Aner-
kennung als Direktversicherung erfüllt. 
Steuerlich begünstigt sind Lebensversicherungen auf 
das Leben des Arbeitnehmers, die vom Arbeitgeber bei 
einem in- oder ausländischen Versicherungsunterneh-
men abgeschlossen und bei denen der Arbeitnehmer 
oder seine Hinterbliebenen hinsichtlich der Versiche-
rungsleistung ganz oder teilweise bezugsberechtigt 
sind. 

4. Rechtslage für Altpolicen 
Für viele Arbeitnehmer war der Abschluss einer Direkt-
versicherung bis Ende 2004 durch die pauschale Lohn-
versteuerung von nur 20 % interessant. Hinzu kam eine 
ebenfalls pauschalierte Kirchenlohnsteuer je nach Bun-
desland zwischen 4,5 % und 7 % und der Solidaritäts-
zuschlag von 5,5 % (jeweils auf die Lohnsteuer), so 
dass die Gesamtbelastung bei etwa 22 % lag.  
Nachfolgende Tabelle zeigt, dass es für die Beibehal-
tung der pauschalen Lohnsteuer keine Rolle spielt, in 
welcher Auszahlungsform die spätere Versorgungsleis-
tung vereinbart wurde. 

Auszahlungsform der Versor-
gungsleistung 

Pauschale 
Lohnsteuer bis 
zu 1.752 € mit 
20 % 

(reine) Kapitalauszahlung ja 
(reine) Rentenzahlung ja  (Verzichts-

erklärung des 
Arbeitnehmers 
auf Steuerfrei-
heit der Beiträ-
ge erforderlich) 

Rentenzahlung mit Kapital-
wahlrecht 

ja (Verzichtser-
klärung des 
Arbeitnehmers 
auf Steuerfrei-
heit der Beiträ-
ge erforderlich) 

Kapitalauszahlung mit Wahl-
recht zur Verrentung 

ja 

Die Lohnsteuerpauschalierung ist auf einen Betrag von 
jährlich 1.752 € oder monatlich 146 € je Arbeitnehmer 
begrenzt. Übersteigende Beträge müssen wie her-
kömmlicher Arbeitslohn besteuert werden.  

Beispiel: Ein Arbeitgeber zahlt für seinen Angestellten mo-
natlich 200 € in eine in 2003 abgeschlossene Direktversi-
cherung ein. 

Lösung: Von Januar bis August kann er die Versiche-
rungsbeiträge pauschal mit 20 % versteuern (8 x 200 € = 
1.600 €). Ab September verbleiben 152 € für die Pauschal-
besteuerung und die restlichen 48 € sowie die Prämien von 
Oktober bis Dezember unterliegen der normalen Lohnsteu-
er. 

Einen Anspruch auf eine pauschale Besteuerung durch 
den Arbeitgeber hat der Arbeitnehmer aber nicht. Zu-
dem ist die Pauschalierung auf das erste Dienstverhält-
nis beschränkt. 
Mit der vom Arbeitgeber übernommenen pauschalen 
Abgabe ist die Lohnsteuer für die Direktversicherungs-
beiträge voll abgegolten. Der pauschal besteuerte Ar-
beitslohn in Form von Versicherungsbeiträgen sowie 
die von dem Arbeitgeber darauf entrichtete pauschale 
Lohnsteuer sind in der Einkommensteuererklärung des 
Arbeitnehmers nicht zu erklären. Somit wird die pau-
schale Lohnsteuer weder auf die Einkommensteuer 
noch auf die Jahreslohnsteuer angerechnet. 
Leistungen aus weiterhin fortgeführten pauschalbe-
steuerten Direktversicherungsverträgen nach altem 
Recht unterliegen nicht der Abgeltungsteuer. Denn die 
Einnahmen aus Altverträgen werden stets als sonstige 
Einkünfte versteuert, selbst wenn die Leistungen aus-
schließlich auf nicht steuerbegünstigten Versicherungs-
beiträgen beruhen. Diese Abstandnahme vom Kapital-
ertragsteuerabzug gilt generell bei der nachgelagerten 
Besteuerung, so dass in der Ansparphase bei solchen 
Produkten keine laufende Besteuerung erfolgt.  

Hinweis: Der Versicherer hat die späteren Leistungen dem 
Leistungsempfänger zu bescheinigen und meldet sie im 
Rahmen des Rentenbezugsmitteilungsverfahrens der Fi-
nanzverwaltung.  

5. Rechtslage seit 2005 
2005 wurde die Besteuerung der Beiträge in eine Di-
rektversicherung den übrigen Altersversicherungsfor-
men Pensionskasse und Pensionsfonds angeglichen. 
Zum begünstigten Personenkreis der drei Durchfüh-
rungswege gehören alle Arbeitnehmer, unabhängig da-
von, ob sie in der gesetzlichen Rentenversicherung 
pflichtversichert sind oder nicht. Das gilt z.B. für 
• beherrschende GmbH-Gesellschafter-Geschäfts-

führer, 
• geringfügig Beschäftigte (Mini-Jobber) und 
• in einem berufsständischen Versorgungswerk 

Versicherte. 
Die Steuerfreiheit in der Ansparphase gilt aber nur für 
das erste Dienstverhältnis, das auch bei geringfügig 
Beschäftigten oder einer Aushilfstätigkeit vorliegen 
kann. Somit ist die Steuerklasse VI eines Arbeitneh-
mers für die Steuerfreiheit in der Ansparphase schäd-
lich. 
Steuerfrei bleiben maximal 4 % der Beitragsbemes-
sungsgrundlage in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, für das Jahr 2010 damit 2.640 € (= 4 % von 
66.000 €) im Kalenderjahr. Voraussetzung dafür ist, 
dass 
• es sich um Beiträge des Arbeitgebers aus dem 

ersten Dienstverhältnis handelt, 



Merkblatt 

Direktversicherung Seite 5 von 5 

• eine kapitalgedeckte Altersversorgung aufgebaut 
wird und 

• die Auszahlung der zugesagten Alters-, Invalidi-
täts- oder Hinterbliebenenversorgungsleistungen 
in Form einer lebenslangen Rente oder eines 
Auszahlungsplans mit anschließender lebenslan-
ger Teilkapitalverrentung vorgesehen ist. 

Von einer Rente oder einem Auszahlungsplan ist auch 
noch auszugehen, wenn bis zu 30 % des zu Beginn der 
Auszahlungsphase zur Verfügung stehenden Kapitals 
außerhalb der monatlichen Leistungen ausgezahlt wer-
den. Die über die monatliche Leistung übersteigende 
Entnahme des sog. Teilkapitalbetrags unterliegt jedoch 
dann der nachgelagerten Besteuerung.  

Hinweis: Beinhaltet die Direktversicherung auch die Option 
Kapitalauszahlung, ist dies für die Steuerfreiheit zunächst 
einmal nicht schädlich. Entscheidet sich der Arbeitnehmer 
aber später zugunsten einer Einmalkapitalauszahlung, so 
sind von diesem Zeitpunkt an die Voraussetzungen für die 
Steuerfreiheit nicht mehr erfüllt und die Beitragsleistungen 
sind zu besteuern. Erfolgt die Ausübung des Wahlrechts 
innerhalb des letzten Jahres vor dem altersbedingten Aus-
scheiden aus dem Erwerbsleben, können die Beitragsleis-
tungen aus Vereinfachungsgründen weiterhin steuerfrei be-
lassen werden.  

Wird die Zusage nach dem 31.12.2004 erteilt, erhöht 
sich der steuerfreie Betrag um weitere 1.800 €. Dieser 
Zuschlag ist aber sozialversicherungspflichtig. Weitere 
steuerliche Vergünstigungen sieht der Fiskus nicht vor. 

Beispiel: Der Arbeitnehmer hatte Anfang 2010 eine Direkt-
versicherung über monatlich 400 € abgeschlossen. 

Jahresbeiträge (12 x 400 €) 4.800 € 

steuer- und sozialversicherungsfrei 2.640 € 

steuerfrei, aber sozialversicherungspflichtig ! 1.800 € 

steuer- und sozialversicherungspflichtig 360 € 

In der späteren Auszahlungsphase werden die Renten in 
voller Höhe versteuert. Kapitalauszahlungen bleiben nur 
steuerfrei, wenn der Vertrag vor dem 01.01.2005 abge-
schlossen wurde. 

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses können Ab-
findungen und Guthaben aus Zeitkonten steuerfrei in 
den Aufbau der Altersversorgung investiert werden. Da-
für unterliegt die spätere Auszahlung der nachgelager-
ten Besteuerung. Pro Jahr der Betriebszugehörigkeit 
dürfen 1.800 € umgewandelt werden. Allerdings zählen 
hierbei nur Jahre ab 2005, was diese Wahlmöglichkeit 
erst einmal weniger unattraktiv macht. Zumindest gilt in 
diesen Fällen weiterhin die Möglichkeit der pauschalen 
Besteuerung mit 20 % nach bisherigem Recht. Wird ei-
ne Abfindung in Raten in eine Direktversicherung ge-
steckt, bleiben die Beträge so lange steuerfrei, bis die 
Höchstgrenze erreicht wird.  

Tipp: Der Maximalbetrag gilt bezogen auf jedes erste 
Dienstverhältnis. Beim Jobwechsel sind die Höchstbeträge 

pro Arbeitgeber erneut in voller Höhe und daher mehrmals 
im Jahr ausschöpfbar. 

Durch das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen 
Krankenversicherung unterliegt die als Kapitalleistung 
erbrachte Direktversicherung seit 2004 uneingeschränkt 
der Beitragspflicht in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung, auch wenn eine einmalige Kapitalzahlung von An-
fang an oder vor Eintritt des Versicherungsfalls verein-
bart wurde.  

Tipp: Wird in einem Arbeitsverhältnis zwischen Ehegatten 
Gehalt in eine Direktversicherung umgewandelt, sind die 
Versicherungsbeiträge betrieblich veranlasst und regelmä-
ßig als Betriebsausgabe zu berücksichtigen. Das Gleiche 
gilt auch für zwischen einer Personengesellschaft und dem 
Ehegatten eines Gesellschafters bestehende Arbeitsver-
hältnisse.  

Fazit: Die Direktversicherung steht steuerlich in Konkur-
renz zu den anderen Angeboten der betrieblichen Al-
tersvorsorge, wie etwa den Pensionsfonds. Die Steuer-
freiheit in der Sparphase ist besonders bei hoher Pro-
gression günstig. Für Arbeitnehmer ist eine Direktversi-
cherung günstiger als eine Rürup-Rente. Beide werden 
nachgelagert besteuert, doch bei Rürup wirkt sich die 
Einzahlung aus bereits versteuertem Lohn beim Son-
derausgabenabzug nur wenig aus. Als Alternative 
kommt eine Riester-Rente in Betracht, die durch die 
staatlichen Zulagen einen Renditeschub geben kann. 
 

Ihr Steuerberater steht Ihnen gerne für weitere Fragen zur Ver-
fügung. 

Rechtsstand: Juni 2010 

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-
Merkblatt haben wir nach bestem Wissen zusammen-
gestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Infor-
mation kann eine individuelle Beratung im Einzelfall 
nicht ersetzen. 
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